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Architektur als ganzheitliche
Lösung für das Wohnen

„Bis 2050 werden 80% der Weltbevölke-
rung in urbanen Ballungsgebieten leben.“
Ausgehend von dieser These beschreibt
Herausgeberin Sandra Hofmeister in
ihrem Vorwort, worauf es ihr bei der
Zusammenstellung für das Buch „Zu
Hause. Architektur zum Wohnen in der
Stadt“ ankommt: „Es gibt wegweisende
und nachhaltige Konzepte, die auf den
jeweiligen Ort, auf Budgets und auf die
konkreten Bedürfnisse der Bewohnerin-
nen zugeschnitten sind.“ Von den 26 vor-
gestellten Projekten stammen acht Stück
aus Deutschland und davon wiederum
die Hälfte aus Berlin. Die Spanne reicht
insgesamt von Industrielofts über modu-
lare Bausätze, Sozialwohnungen mit
Passivhausstandard sowie Holz- und
Glasbau bis zu barrierefreien Bungalows.

Dabei liegt der Fokus nicht nur auf
Neubauten einzelner Wohnhäuser und
ganzer Quartiere, die mit Fotos, Detail-
schnitten und Objektdaten präsentiert
werden. Ein Teil der Projekte steht unter
der Überschrift „Umbau und Sanierung“.
Dazu zählt zum Beispiel das sogenannte
„MoleHouse“ in London, dessen Vorbesit-
zer das viktorianischeGebäude Zeit seines
Lebensmit StollenundKellernunterhöhlte.

Geradezu spannend ist, was Architek-
ten aus Baulücken noch herausholen kön-
nen. So konzipiertenDierendonckblancke
architecten in Gent ein Wohnhaus auf
einer Parzelle von nur 3,5 m Breite und
21 m Tiefe. Das Beispiel aus Köln unter-
bietet dies sogar mit einer Breite von 3 m
und einer maximalen Gebäudetiefe von
7 m. Irgendwie nachvollziehbar, dass dies
nun das neue Eigenheim des Architekten
Wolfgang Zeh ist. Alexandra Stiehl
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Durchblick im
Paragrafendschungel

In der dritten Auflage ist nun in der
Reihe Beck’sche Kompakt-Kommentare
ein ebensolcher zum Baugesetzbuch
(BauGB) erschienen. Da letzteres 2021
unter anderem durch das Baulandmobi-
lisierungsgesetz sowie das Aufbauhilfege-
setz ergänzt worden ist, ist die Neuauflage
des Kommentars entsprechend um knapp
200 Seiten umfangreicher als der Vorgän-
ger. Waren die beiden ersten Editionen
noch unter aktiver Initiative und Mitwir-
kung von Hans D. Jarass entstanden,
zeichnet für die Ergänzungen undKorrek-
turen der dritten Auflage sein Co-Autor
Martin Kment verantwortlich.

Die Neuerungen enthalten Sonder-
regelungen zu Flüchtlingsunterkünften
(§ 246), Anlagen für gesundheitliche
Zwecke im Zuge der Corona-Pandemie
(§ 246b) sowie solche für Überschwem-
mungsgebiete (§ 246a) wie nach der
Hochwasserkatastrophe imAhrtal im ver-
gangenen Juli. Die Kommentierung be-
findet sich auf dem veröffentlichten Stand
vom 15. September 2021, gibt Kment in
seinem Vorwort an.

Die Struktur des nützlichen Nach-
schlagewerks kommt gewohnt übersicht-
lich daher: Der Inhalt ist nach den vier
Teilen und den jeweiligen Paragrafen des
BauGB gegliedert. Darauf folgt ein Ab-
kürzungsverzeichnis. Die Paragrafen des
BauGB werden jeweils wörtlich in gefette-
ter Schriftart wiedergegeben und danach
erläutert. Zudem helfen Randnummern
bei der Orientierung. Ein Sachverzeichnis
amEnde erleichtert zudemdie Suchenach
bestimmten Themen. Alexandra Stiehl
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Rechtsanwalt
Christian Hippel

von WIR Wanderer
und Partner

Quelle: WIR

WEG-Recht. Bei Mängelstreitigkeiten einer
Wohnungseigentümergemeinschaft mit dem
Bauträger bedarf es auch nach der
WEG-Reform 2020 eines
Heranziehungsbeschlusses.

LG Berlin, Urteil vom 23. Dezember 2021,
Az. 39 O 276/21

Heranziehungsbeschluss für Klagge
gegen Bauträger weiter nötig
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DER FALL

Die Mitglieder einer Wohnungseigentü-
mergemeinschaft hatten Eigentumswoh-
nungen vom Bauträger erworben. Wegen
diverser Mängel beschlossen sie bei einer
Eigentümerversammlung, die Mängelan-
sprüche gemeinschaftlich als WEG zu ver-
folgen, sie fassten einen sogenannten
Heranziehungsbeschluss. Zunächst leite-

ten sie gegen den Bauträger ein selbst-
ständiges Beweisverfahren ein. Nachdem
die Gutachten des Sachverständigen vor-
lagen, forderte die WEG den Bauträger
fristgebunden auf, die Mängel, die sich
aus denGutachten ergaben, zu beseitigen.
Da der Bauträger dem nicht nachkam,
erhob die WEG Kostenvorschussklage.
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DIE FOLGEN

Das LG spricht der WEG den Kostenvor-
schuss in der beantragten Höhe zu. Bei
einem Bauträgervertrag, also einem Kauf-
vertrag mit Bauverpflichtung, steht jedem
Erwerber das werkvertragliche Gewähr-
leistungsrecht zur Seite. Darüber hinaus
ist auch eine WEG anerkanntermaßen zur
Prozessführung befugt, wenn sie diese,
originär den Erwerbern zustehenden,
Rechte auf ordnungsgemäße Herstellung
des Gemeinschaftseigentums durch Mehr-
heitsbeschluss an sich gezogen und deren

gemeinschaftliche Durchsetzung beschlos-
sen hat. Dies gilt auch, wenn nur noch ein
einzelner Käufer gegen den Bauträger
durchsetzbare Ansprüche haben sollte.
DieWEG tritt dann als Prozessstandschaf-
ter für die einzelnen Erwerber auf. Diese
Beschlussfassung ist auch nach der WEG-
Reform 2020 erforderlich. Denn die Mög-
lichkeit, Mängelrechte zu vergemein-
schaften, beruht nicht auf dem nunmehr
entfallenen § 10 Abs. 6 WEG a.F.; das folgt
aus der Gesetzesbegründung.
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WAS IST ZU TUN?

Das Urteil behandelt eine klassische Strei-
tigkeit zwischen WEG und Bauträger.
Wegen der Gesetzesänderung 2020 war –
trotz der expliziten Klarstellung in der
Begründung zum WEMoG – umstritten,
ob ein Heranziehungsbeschluss noch
nötig ist. Vereinzelt wird sogar vertreten,
dass ein solcher Beschluss nun mangels
Beschlusskompetenz nichtig sei. Dann
hätte die Klage aufgrund fehlender Pro-
zessführungsbefugnis als unzulässig ab-
gewiesen werden müssen. Hierzu liegt
nun zumindest eine erste landgerichtliche
Entscheidung vor. Denn die Möglichkeit

der Vergemeinschaftung beruht nicht
auf den bisherigen Regelungen des
Wohnungseigentumsgesetzes, sondern
auf der vertragsrechtlich geprägten BGH-
Rechtsprechung der letzten Jahrzehnte.
Diese gilt somit trotz der Gesetzesände-
rungdurchdasWEMoGweiterhin. InAus-
einandersetzungen zwischen der WEG
mit demBauträger bleibt damit alles beim
Alten. Die Klage einer WEG scheitert also
auch weiterhin nur dann an einem Form-
fehler, wenn sie keinen bzw. keinen ord-
nungsgemäßen Heranziehungsbeschluss
fasst. (redigiert von Anja Hall)

Steuerberater
Jens Krall

von Euprax

Steuerrecht. Der Gewinn aus dem
Verkauf eines Hauses, das der
Veräußerer baurechtswidrig selbst
bewohnt hat, unterliegt nicht der
Einkommensteuer.

BFH, Urteil vom 26. Oktober 2021,
Az. IX R 5/21

Immobilienverkauf ist auch bei
illegaler Nutzung steuerfrei
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DER FALL

Im Streitfall veräußerte der Kläger inner-
halb eines Zehnjahreszeitraums seit der
Anschaffung ein Grundstück, das in
einem Kleingartengelände lag. Auf dem
Grundstück befand sich ein Gartenhaus,
das der Verkäufer selbst bewohnte. Die
Errichtung desHäuschenswar dem frühe-
ren Eigentümer nur unter der Auflage
genehmigt worden, dass das Gebäude
nicht zum dauerhaften Aufenthalt von
Personen genutzt werden darf. Das

Finanzamt unterwarf den Gewinn, der bei
der Veräußerung entstand, der Einkom-
mensteuer. Dem folgte das Finanzgericht.
Die Begründung: Die für die Steuerfrei-
stellung erforderliche dauerhafte Eigen-
nutzung sei rechtlich nicht zulässig gewe-
sen. Der Kläger machte hingegen geltend,
dass allein die tatsächliche Nutzung des
Wirtschaftsguts zu eigenenWohnzwecken
für die Steuerfreistellung des Veräuße-
rungsgewinns entscheidend sei.
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DIE FOLGEN

Der Bundesfinanzhof gab dem Verkäufer
Recht. Das gesetzliche Merkmal der „Nut-
zung zu eigenenWohnzwecken“ erfordert
nicht, dass die Immobilie als Hauptwoh-
nung genutzt wird. Auch muss sich dort
nicht der Schwerpunkt der persönlichen
und familiären Lebensverhältnisse befin-
den. Das Merkmal setzt vielmehr voraus,
dass eine Immobilie tatsächlich zum
Bewohnen dauerhaft geeignet ist. Dies
betrifft vor allem die Beschaffenheit des
Gebäudes. Eine baurechtswidrige Nut-
zung kann somit ebenfalls begünstigt sein.
Dabei hat sich das oberste Finanzgericht

maßgebend vonSinnundZweckder Privi-
legierung leiten lassen. Die Norm dient
dazu, die ungerechtfertigte Besteuerung
eines Veräußerungsgewinns bei der Auf-
gabe eines Wohnsitzes, zum Beispiel
wegen eines Arbeitsplatzwechsels, zu ver-
hindern. Dieser Gesetzeszweck ist bei
einer baurechtswidrigen Nutzung von
Wohneigentum ebenso erfüllt wie bei
einer Nutzung, die mit dem Baurecht
übereinstimmt. Der Gewinn aus dem Ver-
kauf der Immobilie war demzufolge steu-
erfrei.
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WAS IST ZU TUN?

Für steuerliche Zwecke ist es nicht
maßgeblich, ob ein Handeln sittenwidrig
ist oder womöglich gar gegen Gesetze
verstößt. Dies gilt für Steuervorteile
ebenso wie für steuerpflichtige Tatbe-
stände. Für die Besteuerung sind vielmehr
die tatsächlichen Gegebenheiten aus-
schlaggebend. Insofern können Steuer-
vorteile reklamiert werden, selbst wenn

das Verhalten eines Steuerpflichtigen
gesetzeswidrig sein sollte. Entscheidend
ist letztlich, dass die steuerrechtlichen
Vorgaben erfüllt werden. Eine weiterge-
hende Wertung ist jedenfalls aus steuer-
rechtlicher Sicht grundsätzlich nicht
geboten. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Nadja Huber

von Oberthür & Partner
Urheber: Frank Peters

Öffentliches Recht. Überschreitet der
Kaufpreis den Verkehrswert um weniger als
20%, ist eine Herabsetzung des Kaufpreises
nicht gerechtfertigt, wenn eine Gemeinde
ihr Vorkaufsrecht ausübt.

LG Hamburg, Urteil vom 11. Februar 2022,
Az. 351 O 1/19

Kaufpreisreduktion erst bei grobem
Missverhältnis zum Wert
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DER FALL

Ein Eigentümer verkaufte ein mit einem
Mehrfamilienhaus bebautes Grundstück
für 3,7 Mio. Euro. Das Grundstück liegt im
Geltungsbereich einer sozialen Erhal-
tungsverordnung, und die Stadt übte das

Vorkaufsrecht aus. Gleichzeitig setzte sie
den Kaufpreis herab, da das Grundstück
einen geringeren Verkehrswert habe.
Hiergegen klagte der Eigentümer – mit
Erfolg!
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DIE FOLGEN

DieVoraussetzungendafür, denKaufpreis
gemäß§28Abs. 3 Satz 1BauGBa.F. herab-
zusetzen, liegen nicht vor. Maßgebliche
Rechtslage ist der Zeitpunkt, zu dem der
Ausübungsbescheid erlassen wurde.
Soweit § 28 Abs. 3 Satz 1 BauGB geändert
worden ist, wird die neue Vorschrift erst
für Vorkaufsbescheide ab dem 23. Juni
2021 angewendet. Nach der alten Rege-
lung konnte die Gemeinde den Kaufpreis
herabsetzen, wenn er den Verkehrswert in
„einer dem Rechtsverkehr erkennbaren
Weise deutlich überschreitet“. Umstritten
ist, in welchem Fall eine solche „deutliche
Überschreitung“ anzunehmen ist. Nach

der Entscheidung des LG Hamburg reicht
ein Plus von unter 20% jedenfalls nicht
aus. Zwischen dem Kaufpreis und dem
Verkehrswert muss ein grobes Missver-
hältnis bestehen. Die Vertragsparteien
müssen sich nicht an dem Marktwert ori-
entiert haben, sondern können bei der
Preisfindung Erwägungen angestellt
haben, die mit einem marktorientierten
Interessenausgleich nichts zu tun haben
können. Zusätzlich muss diese deutliche
Überschreitung des Verkehrswerts auch
für den Rechtsverkehr erkennbar sein, sie
muss sich daher dem beteiligten Rechts-
kreis geradezu aufdrängen.
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WAS IST ZU TUN?

§ 28 Abs. 3 Satz 1 BauGB n.F. ermöglicht,
den Kaufpreis herabzusetzen, wenn er
über dem Verkehrswert liegt. Dass er ihn
deutlich oder in einer dem Rechtsverkehr
erkennbaren Weise überschreitet, ist
nicht mehr nötig. Dies führt dazu, dass
Gemeinden, wenn sie ein Vorkaufsrecht
ausüben, aktuell bereits bei einer Diffe-
renz von 10% den Kaufpreis herabsetzen.
Hiergegen sollte gerichtlich vorgegangen
werden. Denn die Neuregelung ändert
nichts daran, dass bei der Wertermittlung
ein gewisser Bewertungsspielraum des
Sachverständigen besteht. Verkehrswert-

schätzungen von Grundstücken können
durchaus mehr als 10% voneinander
abweichen, ohne dass die Wertungen der
Sachverständigen falsch sein müssen.
Wenn selbst Experten den Wert eines
Grundstücks unterschiedlich bewerten,
ist es nicht möglich, den Verkehrswert
punktgenau zu bestimmen. Davon unab-
hängig kann der Verkäufer bei Herabset-
zung des Kaufpreises innerhalb eines
Monats nach Unanfechtbarkeit des Aus-
übungsbescheids vom Kaufvertrag zu-
rücktreten. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Hans Fabian

Kiderlen
von CMS

Quelle: CMS

Grundstücksrecht. Eine Photovoltaikanlage,
die auf fremdem Grund errichtet wurde,
ist kein wesentlicher Bestandteil des
Grundstücks. Ihre Module wiederum
sind kein wesentlicher Bestandteil des
Solarparks.

BGH, Urteil vom 22. Oktober 2021,
Az. V ZR 69/20

Module einer Photovoltaikanlage
können einzeln verkauft werden
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DER FALL

Der Kläger hatte 2009 auf gemieteten Flä-
chen einen Solarpark mit insgesamt 5.000
Photovoltaik (PV)-Modulen errichtet. Die
einzelnen Module waren – wie technisch
üblich – mit den Untergestellen lediglich
durch Schrauben und ähnlich leicht lös-
barenBefestigungen verbunden. 2011 ver-
äußerte der Kläger 20 PV-Module an den
Beklagten, der diese an Ort und Stelle an
den Kläger zurückvermietete. Nach der
Insolvenz des Klägers 2016 stritten die
Parteien über das Eigentum an den 20 PV-
Modulen. Der Kläger hielt die Übereig-

nung an den Beklagten für unwirksam: Als
wesentliche Bestandteile des Solarparks
teilten die Module dessen rechtliches
Schicksal. Sie hätten deshalb nicht ein-
zeln, sondern nur zusammen mit dem
restlichen Solarpark veräußert werden
können. Dagegen argumentierte der Be-
klagte, die einzelnen PV-Module hätten
durch bloßes Abschrauben ohne Schäden
demontiert werden können, weshalb sie
auch nach ihrem Einbau in den Solarpark
rechtlich selbstständig geblieben seien.
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DIE FOLGEN

Der Bundesgerichtshof neigte zur Ansicht
des Beklagten. Voraussetzung für eine
wirksame Übereignung an den Käufer ist,
dass die Module bei ihrer Veräußerung
weder als wesentliche Bestandteile des
Grundstücks noch des Solarparks, der im
Eigentum des Klägers stand, anzusehen
sind. Ersteres ist nicht der Fall, weil der
Solarpark nur vorübergehend mit dem
Grundstück verbunden ist. Denn der
Grundstücksmietvertrag verpflichtete den
Kläger zum Rückbau bei Vertragsende.

Letzteres verneinte der BGH, weil der
Solarpark kein Gebäude ist und weil die
einzelnen PV-Module einfach von ihren
Untergestellen gelöst werden können,
ohne sie oder die Untergestelle nachhaltig
zubeschädigenoder siewesentlich zu ver-
ändern. Die Module können nach ihrem
Ausbau an anderer Stelle wieder montiert
und genutzt werden. Dass diesmöglicher-
weise wegen des Wegfalls von Fördermit-
teln unwirtschaftlich ist, spielt keine Rolle.
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WAS IST ZU TUN?

Die Eigentumsfrage spielt oft eine wich-
tige Rolle bei größeren Solaranlagen.
Denn einerseits werden diese meistens
auf fremdenGrund errichtet. Andererseits
sollen sie regelmäßig als Kreditsicherheit
an finanzierende Banken übereignet wer-
den. Noch kritischer wird es, wenn – wie
im vorliegenden Fall – Anlagenteile
getrennt veräußert werden sollen. Die

Eigentumsverhältnisse sollten daher
genau geprüft und klar geregelt werden,
um unliebsame Überraschungen insbe-
sondere bei wirtschaftlichen Schwierig-
keiten eines Beteiligten zu vermeiden.Das
gilt für die Ausgestaltung der Grund-
stücksmietverträge ebenso wie für Kauf-
oder Pachtverträge über die Solaranlagen
selbst. (redigiert von Anja Hall)

Quelle: Euprax, Urheber: Oliver Rehbinder


